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Artikel 1 
Was ist Gegenstand der Versicherung? 
Der Versicherer sorgt für die Wahrnehmung der 
rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers und 
trägt die dem Versicherungsnehmer dabei entstehenden 
Kosten. 
 
Artikel 2 
Was gilt als Versicherungsfall und wann gilt er als 
eingetreten? 
1. Bei der Geltendmachung von Schadenersatzansprü-
chen gemäß Art. 16.2.1. gilt als Versicherungsfall das 
dem Anspruch zugrunde liegende Schadenereignis. 
Als Zeitpunkt des Versicherungsfalles gilt der Eintritt 
dieses Schadenereignisses. Bei Schäden infolge einer 
Umweltstörung, die auf einen vom ordnungsgemäßen, 
störungsfreien Betriebsgeschehen abweichenden, ein-
zelnen, plötzlich eingetretenen Vorfall zurückzuführen 
sind, gilt dieser Vorfall (= Störfall) als Versicherungsfall. 
Als Zeitpunkt des Versicherungsfalles gilt der Eintritt 
dieses Störfalles. 
Umweltstörung ist die Beeinträchtigung der Beschaffen-
heit von Luft, Erdreich oder Gewässern. 
2. In den übrigen Fällen gilt als Versicherungsfall der 
tatsächliche oder behauptete Verstoß des Versicherungs-
nehmers, Gegners oder eines Dritten gegen Rechtspflich-
ten oder Rechtsvorschriften; 
der Versicherungsfall gilt in dem Zeitpunkt als eingetre-
ten, in dem eine der genannten Personen begonnen hat 
oder begonnen haben soll, gegen Rechtspflichten oder 
Rechtsvorschriften zu verstoßen. 
Bei mehreren Verstößen ist der erste, adäquat ursäch-
liche Verstoß maßgeblich, wobei Verstöße, die länger als 
ein Jahr vor Versicherungsbeginn zurückliegen, für die 
Feststellung des Versicherungsfalles außer Betracht 
bleiben. Im Führerschein-Rechtsschutz (Art. 16.2.3.) ist 
bei mehreren Verstößen derjenige maßgeblich, der die 
Abnahme oder Entziehung unmittelbar auslöst. 
 
Artikel 3 
Für welchen Zeitraum gilt die Versicherung? 
(Zeitlicher Geltungsbereich) 
1. Die Versicherung erstreckt sich auf Versicherungsfälle, 
die während der Laufzeit des Versicherungsvertrages ein-
treten. 
2. Löst eine Willenserklärung oder Rechtshandlung des 
Versicherungsnehmers, des Gegners oder eines Dritten, 
die vor Versicherungsbeginn vorgenommen wurde, den 
Versicherungsfall gemäß Art. 2.3. aus, besteht kein 
Versicherungsschutz. 
Willenserklärungen oder Rechtshandlungen, die länger als 
ein Jahr vor Versicherungsbeginn vorgenommen wurden, 
bleiben dabei außer Betracht. 
3. Wird der Deckungsanspruch vom Versicherungsnehmer 
später als drei Jahre nach Beendigung des Versicherungs-
vertrages für das betreffende Risiko geltend gemacht, 
besteht unabhängig davon, wann der Versicherungs-
nehmer Kenntnis vom Eintritt eines Versicherungsfalles 
erlangt, kein Versicherungsschutz. 
4. Darüber hinaus wird der Versicherungsschutz zeitlich 
begrenzt durch die Bestimmungen über Prämienzahlung 
und Beginn des Versicherungsschutzes (Art. 12) und die 
in den Besonderen Bestimmungen geregelten Wartefris-
ten. 
 
 
 
 
 

Artikel 4 
Wo gilt die Versicherung? 
(Örtlicher Geltungsbereich) 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 
1. Versicherungsschutz besteht, soweit die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen in Europa, den Anlieger-
staaten des Mittelmeeres, auf den Kanarischen Inseln, 
Madeira oder den Azoren erfolgt und ein Gericht oder 
eine Behörde in diesem Bereich gesetzlich zuständig 
wäre, wenn ein gerichtliches oder behördliches Verfahren 
eingeleitet werden würde. 
2. Für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen außerhalb 
des Geltungsbereiches nach Absatz 1 trägt der 
Versicherer bei Versicherungsfällen, die dort während 
eines längstens sechs Monate dauernden Aufenthaltes 
eintreten, die Kosten nach Art. 6  bis zu einem 
Höchstbetrag von € 100.000. Kosten bis zu dieser Höhe 
werden auch für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
aus Verträgen übernommen, die über das Internet 
abgeschlossen wurden, soweit eine 
Interessenwahrnehmung außerhalb des 
Geltungsbereiches gemäß Absatz 1 notwendig ist. 
 
Artikel 5 
Wer ist versichert und unter welchen Voraus-
setzungen können mitversicherte Personen 
Deckungsansprüche geltend machen? 
1. Versichert sind der Versicherungsnehmer und die in 
den Besonderen Bestimmungen jeweils genannten 
mitversicherten Personen. 
2. Versicherungsschutz besteht für den Versicherungs-
nehmer und im jeweils bestimmten Umfang für die in Art. 
16 oder in der Polizze genannten sonstigen Personen. 
Außerdem besteht Versicherungsschutz für Ansprüche, 
die natürlichen Personen aufgrund Verletzung oder 
Tötung des Versicherungsnehmers oder einer mitver-
sicherten Person kraft Gesetzes zustehen. 
3. Für mitversicherte Personen gelten die für den 
Versicherungsnehmer betreffenden Bestimmungen 
sinngemäß. Der Versicherungsnehmer kann jedoch 
widersprechen, wenn eine andere mitversicherte Person 
als sein ehelicher, eingetragener oder in der Polizze 
genannter sonstiger Lebenspartner Rechtsschutz ver-
langt. 
4. Mitversicherte Personen können Deckungsansprüche 
gegenüber dem Versicherer nur mit Zustimmung des 
Versicherungsnehmers geltend machen. 
Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, seine 
Zustimmung zu widerrufen, wenn mitversicherte 
Personen Versicherungsschutz für  

- die Einleitung eines Zivilverfahrens nach 
außergerichtlicher Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen oder 

- das Strafverfahren nach einem allenfalls 
versicherten Ermittlungsverfahren oder 

- die Anfechtung einer Entscheidung oder die 
Einleitung eines anderen Verfahrens verlangen. 

Der Versicherungsschutz entfällt ab dem Zeitpunkt, zu 
dem die Maßnahmen, für die der Versicherer zum 
Zeitpunkt des Widerrufes Versicherungsschutz bestätigt 
hat, abgeschlossen sind. 
5. Der Anspruch des Versicherungsnehmers auf 
Versicherungsschutz geht auf den Nachlass oder die 
eingeantworteten Erben des Versicherungsnehmers über, 
wenn der Versicherungsfall vor dessen Ableben 
eingetreten ist. 
 
 
 



6. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf 
Personen, für die der Versicherungsnehmer nach dem 
Gesetz unterhaltspflichtig war, wenn sie aufgrund des 
Ablebens des Versicherungsnehmers eigene Schadener-
satzansprüche geltend machen. 
 
Artikel 6 
Welche Leistungen erbringt der Versicherer? 
1. Verlangt der Versicherungsnehmer Versicherungs-
schutz, übernimmt der Versicherer im Falle seiner Leis-
tungspflicht die ab dem Zeitpunkt der Geltendmachung 
des Deckungsanspruches entstehenden Kosten gemäß 
Pkt. 7., soweit sie für die Wahrnehmung der rechtlichen 
Interessen des Versicherungsnehmers notwendig sind. 
2. Kosten, die vor diesem Zeitpunkt entstanden sind, sind 
vom Versicherungsschutz nur dann umfasst, wenn sie 
nicht früher als vier Wochen vor der Geltendmachung des 
Deckungsanspruches durch Maßnahmen des Gegners, 
eines Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde oder 
durch unaufschiebbare Maßnahmen im Interesse des 
Versicherungsnehmers ausgelöst worden sind. 
3. Notwendig sind die Kosten, wenn die Rechtsverfolgung 
oder Rechtsverteidigung zweckentsprechend und nicht 
mutwillig ist und hinreichende Aussicht auf deren Erfolg 
besteht. 
Die Prüfung der Erfolgsaussicht gemäß Artikel 9 unter-
bleibt im Straf- und Führerschein-Rechtsschutz. 
4. Der Versicherungsschutz erstreckt sich, soweit die 
Besonderen Bestimmungen nichts anderes vorsehen  auf 
die 

– außergerichtliche Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen durch den Versicherer oder durch den 
von ihm beauftragten Rechtsanwalt und 

 
– auf die Vertretung vor staatlichen Gerichten und 

Verwaltungsbehörden in allen Instanzen. 
5. Für das Verfahren vor dem Verfassungs- und 
Verwaltungsgerichtshof besteht Versicherungsschutz nur 
dann, wenn dies in den Besonderen Bestimmungen aus-
drücklich vorgesehen ist (Art. 16). 
6. Soweit in den Besonderen Bedingungen ausdrücklich 
vorgesehen, besteht Versicherungsschutz auch für Bera-
tungs- und Vertretungshandlungen bei Diversionsmaß-
nahmen. 
7. Der Versicherer zahlt 
7.1. im Inland die angemessenen Kosten des für den 

Versicherungsnehmer tätigen Rechtsanwaltes bis zur 
Höhe des Rechtsanwaltstarifgesetzes oder, sofern 
dort die Entlohnung für anwaltliche Leistungen nicht 
geregelt ist, bis zur Höhe der Allgemeinen Honorar-
Kriterien für Rechtsanwälte. 
In gerichtlichen und verwaltungsbehördlichen Ver-
fahren werden Nebenleistungen des Rechtsanwaltes 
maximal in Höhe des nach dem jeweiligen Tarif 
zulässigen Einheitssatzes gezahlt. 
Wird anstelle des Rechtsanwaltes eine andere zur 
berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person 
tätig, werden deren Kosten nach den für sie gel-
tenden Richtlinien, maximal jedoch bis zur Höhe des 
Rechtsanwaltstarifgesetzes, übernommen. 
Im Ausland werden die angemessenen Kosten einer 
zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugten Per-
son nach den dort geltenden Richtlinien übernom-
men. 

7.2. die dem Versicherungsnehmer zur Zahlung 
auferlegten Vorschüsse und Gebühren für die von 
einem Gericht oder einer Verwaltungsbehörde 
beigebogenen Sachverständigen, Dolmetscher und 
Zeugen sowie Vorschüsse und Gebühren für das 
gerichtliche oder verwaltungsbehördliche Verfahren. 
Nicht ersetzt werden Kosten für Urteilsveröffent-
lichungen und strafrechtliche Vollzugsmaßnahmen. 

7.3. im Zivilprozess auch die Kosten der Gegenseite, 
soweit der Versicherungsnehmer zu deren Zahlung 
verpflichtet ist. 

Unter den gleichen Voraussetzungen trägt der Ver-
sicherer im Strafverfahren gegen den Versiche-
rungsnehmer auch die Kosten des Schriftsatzes der 
Subsidiaranklage. 

7.4. die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zu 
einem ausländischen Gericht, wenn sein Erscheinen 
als Beschuldigter oder Partei vorgeschrieben und zur 
Vermeidung von Rechtsnachteilen erforderlich ist. 
Die Kosten werden bis zur Höhe der für 
Geschäftsreisen von österreichischen Rechtsanwälten 
geltenden Sätze übernommen. 

7.5. darlehensweise bis zu der in der Polizze 
angegebenen Höhe jene Beträge, die vom 
Versicherungsnehmer im Ausland aufgewendet 
werden müssen, um einstweilen von 
Strafverfolgungsmaßnahmen verschont zu bleiben 
(Strafkaution).  

7.6. Kosten gemäß Pkt. 7.1. , Pkt. 7.2.,Pkt. 7.4 und Pkt. 
7.5. 
– exklusive Umsatzsteuer, wenn der Versiche-

rungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist; 
- unbeschadet anderer gesetzlicher Bestimmungen, 

wenn und solange Teilzahlungen durch die 
Gegenseite Kapital und Zinsen nicht übersteigen.  

7.7. Kosten des Mediators bis maximal 1 Prozent der 
Versicherungssumme, in Fällen einer Co-Mediation 
bis maximal 2 Prozent der Versicherungssumme. 

8. Die Leistungspflicht des Versicherers ist begrenzt wie 
folgt: 
8.1. Die Höchstgrenze der vom Versicherer in einem 

Versicherungsfall für den Versicherungsnehmer und 
die mitversicherten Personen zu erbringenden 
Leistungen bildet die im Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles laut Vertrag gültige 
Versicherungssumme. 

8.2. Bei mehreren Versicherungsfällen, die einen ursäch-
lich zusammenhängenden, einheitlichen Vorgang 
darstellen, steht die Versicherungssumme nur einmal 
zur Verfügung. 
Ihre Höhe bestimmt sich nach dem Zeitpunkt des 
ersten Versicherungsfalles. 

8.3. Genießen mehrere Versicherungsnehmer zur Wahr-
nehmung ihrer rechtlichen Interessen Versicherungs-
schutz aus einem oder mehreren Versicherungs-
verträgen und sind ihre Interessen aufgrund der 
gleichen oder einer gleichartigen Ursache gegen den-
/dieselben Gegner gerichtet, ist der Versicherer bis 
zur rechtskräftigen Beendigung eines von einem 
Versicherungsnehmer geführten Musterprozesses be-
rechtigt, seine Leistung für die übrigen Versiche-
rungsnehmer vorerst auf die außergerichtliche 
Wahrnehmung der rechtlichen Interessen der 
Versicherungsnehmer und die Führung notwendiger 
Musterprozesse durch von ihm ausgewählte 
Rechtsvertreter zu beschränken. 
Dies gilt nicht, wenn oder sobald die übrigen 
Versicherungsnehmer durch diese Maßnahmen nicht 
ausreichend gegen einen Verlust ihrer Ansprüche, 
insbesondere durch drohende Verjährung, geschützt 
sind. 
Sofern der Versicherungsschutz die Vertretung in 
allgemeinen Verwaltungsverfahren bzw. vor dem 
Verfassungs- oder Verwaltungsgerichtshof umfasst, 
können diese Bestimmungen sinngemäß angewandt 
werden. 

8.4. Bei einem Vergleich trägt der Versicherer die Kosten 
nur in dem Umfang, der dem Verhältnis des Obsie-
gens zum Unterliegen entspricht. 

8.5. Nach Vorliegen eines Exekutionstitels (z. B. Urteil) 
trägt der Versicherer Kosten der Rechtsverwirk-
lichung aller Exekutionsversuche einschließlich der 
Anmeldung der Forderung in einem Insolvenzver-
fahren, begrenzt mit fünf Prozent der Versiche-
rungssumme. 
Bei einem Insolvenzverfahren über das Vermögen 
des Gegners vor dem Vorliegen eines rechtskräftigen 



Titels übernimmt der Versicherer neben den Kosten 
der Anmeldung der Forderung ausschließlich die 
Kosten des durch eine Bestreitung notwendigen 
Zivilverfahrens. 

8.6. Treffen bei der Wahrnehmung zivilrechtlicher 
Interessen Ansprüche zusammen, für die teils 
Versicherungsschutz besteht, teils nicht, trägt der 
Versicherer nur jene Kosten, die auch ohne 
Berücksichtigung der nicht unter Versicherungsschutz 
stehende Ansprüche von ihm zu übernehmen wären. 
Lässt sich die Leistungspflicht danach nicht 
bestimmen, trägt der Versicherer die Kosten anteilig 
im Verhältnis der Streitwerte (Bemessungsgrund-
lagen) zueinander. 
Werden bei der Wahrnehmung zivilrechtlicher Inte-
ressen vom Gegner Forderungen aufrechnungsweise 
geltend gemacht, für deren Abwehr kein Ver-
sicherungsschutz besteht, trägt der Versicherer nur 
die Kosten, die der Versicherungsnehmer nach den 
Kostenersatzbestimmungen der Zivilprozessordnung 
zu tragen hätte, wenn nur seine Aktivforderung 
Gegenstand der Interessenswahrnehmung gewesen 
wäre. 
Bei einem Vergleich gilt Pkt.8.4. bezogen auf die 
unter Versicherungsschutz stehenden Ansprüche. 
Sind mehrere Delikte Gegenstand eines Straf-
verfahrens, für die teils Versicherungsschutz besteht, 
teils nicht, trägt der Versicherer die Kosten der Ver-
teidigung und des Verfahrens anteilig im Verhältnis 
der Bemessungsgrundlagen für die Honorierung an-
waltlicher Leistungen. 

8.7. Erfolgt in demselben Verfahren die Wahrnehmung 
zivilrechtlicher Interessen versicherter und nicht 
versicherter Personen, so trägt der Versicherer die 
Kosten anteilig. 

8.8. Der Versicherer trägt nicht Kosten, die der Ver-
sicherungsnehmer ohne Rechtspflicht übernommen 
hat sowie Kosten, zu deren Übernahme ein anderer 
verpflichtet wäre, wenn der Rechtsschutzvertrag 
nicht bestünde. 

 
Artikel 7 
Was ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen? 
1. Kein Versicherungsschutz besteht für die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen 
1.1. im Zusammenhang mit 

– Kriegsereignissen, feindseligen und terroristi-
schen Handlungen, inneren Unruhen, Gewalt-
tätigkeiten anlässlich einer öffentlichen Ansam-
mlung oder Kundgebung; 

– Ereignissen, die in außergewöhnlichem Umfang 
Personen- oder Sachschäden bewirken (=Kata-
strophe); 

– nuklearen Ereignissen; 
– genetische Schäden, Veränderungen oder gen-

technisch veränderten Organismen; 
– Auswirkungen elektromagnetischer Felder oder 

Infraschall. 
Die drei letztgenannten Ausschlüsse gelten nicht, 
soweit diese Auswirkungen oder Veränderungen auf 
einer humanmedizinischen Behandlung beruhen. 

1.2. im Zusammenhang mit 
–  hoheitsrechtlichen Anordnungen, die aufgrund 

einer Ausnahmesituation an eine Personenmehr-
heit gerichtet sind; 

–  Akten der Hoheitsverwaltung wie insbesondere 
in Enteignungs-, Flurverfassungs-, Raumord-
nungs-, Grundverkehrs- und Grundbuchange-
legenheiten; 

1.3. aus dem Bereich des Gesellschafts-, Genossen-
schafts- und Vereinsrechtes; des Rechtes der Stillen 
Gesellschaften sowie des Rechtes der Kirchen und 
Religionsgemeinschaften; 

1.4. aus dem Bereich des Steuer-, Zoll- und sonstigen 
Abgabenrechtes; 1.5. aus Anstellungsverträgen 

gesetzlicher Vertreter juristischer Personen sowie 
aus dem Bereich des Handelsvertreterrechtes; 

1.6. aus dem Bereich des 
–  Immaterialgüterrechtes und im Zusammenhang 

mit Verträgen, die Immaterialgüterrechte zum 
Gegenstand haben; 

_ Kartell- oder sonstigen Wettbewerbsrechtes; 
1.7. im Zusammenhang mit 

– Timesharing und Teilnutzungsverträgen;  
– Vorkaufsrechten, Wiederverkaufsrechten und 

Vorverträgen zu Verträgen über unbewegliche 
Sachen; 

– Unternehmenspachtverträgen. 
1.8. aus Versicherungsverträgen mit der ROLAND 

Rechtsschutz-Versicherungs-AG. 
2. Vom Versicherungsschutz sind ferner ausgeschlossen 
2.1. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen mitver-

sicherter Personen untereinander und gegen den 
Versicherungsnehmer; 

2.2. Auseinandersetzungen aus Verträgen, mit denen 
durch Wechselbegebung, Vergleich, Anerkenntnis 
oder ähnliche Vereinbarungen eine neue 
Rechtsgrundlage geschaffen wurde, es sei denn, 
ohne die neue Rechtsgrundlage wäre 
Versicherungsschutz gegeben; 

2.3. die Geltendmachung von Forderungen, die an den 
Versicherungsnehmer abgetreten wurden, und die 
Abwehr von Haftungen aus Verbindlichkeiten anderer 
Personen, die der Versicherungsnehmer übernom-
men hat, wenn die Abtretung oder Haftungs-
übernahme erfolgte, nachdem der Versicherungsfall 
eingetreten ist oder nachdem vom Versicherungs-
nehmer, Gegner oder einem Dritten eine den 
Versicherungsfall auslösende Rechtshandlung oder 
Willenserklärung vorgenommen wurde; 

2.4. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusam-
menhang mit einem über das Vermögen des 
Versicherungsnehmers beantragten Insolvenzver-
fahren; 

2.5. Versicherungsfälle, die der Versicherungsnehmer 
vorsätzlich und rechtswidrig herbeigeführt hat sowie 
solche, die unmittelbar oder im Zusammenhang mit 
der Begehung oder dem Vorwurf der Begehung eines 
Verbrechens durch den Versicherungsnehmer 
eintreten. 

3. Neben diesen allgemeinen Ausschlüssen sind in den 
Besonderen Bestimmungen spezielle Ausschlussrege-
lungen enthalten (Art. 16). 
 
Artikel 8 
Welche Pflichten hat der Versicherungsnehmer zur 
Sicherung seines Deckungsanspruches zu 
beachten? (Obliegenheiten) 
1. Verlangt der Versicherungsnehmer Versicherungs-
schutz, ist er verpflichtet, 
1.1. den Versicherer unverzüglich, vollständig und 

wahrheitsgemäß über die jeweilige Sachlage 
aufzuklären und ihm alle erforderlichen Unterlagen 
auf Verlangen vorzulegen; 

1.2. dem Versicherer die Beauftragung des 
Rechtsvertreters (Artikel 10) zu überlassen, dem 
Rechtsvertreter Vollmacht zu erteilen, ihn vollständig 
und wahrheitsgemäß über die jeweilige Sachlage zu 
unterrichten und ihm auf Verlangen alle 
erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen; 

1.3. Kostenvorschreibungen, die ihm zugehen, vor ihrer 
Begleichung unverzüglich dem Versicherer zur 
Prüfung zu übermitteln; 

1.4. alles zu vermeiden, was die Kosten unnötig erhöht 
oder die Kostenerstattung durch Dritte ganz oder 
teilweise verhindert; 

1.5. bei der Geltendmachung oder Abwehr von 
zivilrechtlichen Ansprüchen außerdem 

1.5.1. dem Versicherer vorerst die Möglichkeit 
einzuräumen, Ansprüche selbst innerhalb 



angemessener Frist außergerichtlich durchzusetzen 
oder abzuwehren; 

1.5.2. vor der gerichtlichen Geltendmachung oder 
Abwehr von Ansprüchen und vor der Anfechtung 
einer gerichtlichen Entscheidung die Stellungnahme 
des Versicherers, insbesondere zur Aussicht auf 
Erfolg, einzuholen; der Abschluss von Vergleichen ist 
mit dem 

Versicherer abzustimmen; 
1.5.3. soweit seine Interessen nicht unbillig, insbeson-

dere durch drohende Verjährung beeinträchtigt 
werden, vor der gerichtlichen Geltendmachung von 
Ansprüchen die Rechtskraft eines Strafverfahrens 
oder eines anderen Verfahrens abzuwarten, das 
tatsächliche oder rechtliche Bedeutung für den 
beabsichtigten Rechtsstreit haben kann, oder vorerst 
nur einen Teil der Ansprüche geltend zu machen und 
die Geltendmachung der verbleibenden Ansprüche 
bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den 
Teilanspruch zurückzustellen. 

2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorstehend 
genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer gemäß § 6 
Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) von der Verpflich-
tung zur Leistung frei. 
3. Neben diesen allgemeinen Obliegenheiten sind im Art. 
16 spezielle Obliegenheiten geregelt. 
 
Artikel 9 
Wann und wie hat der Versicherer zum 
Deckungsanspruch des Versicherungsnehmers 
Stellung zu nehmen? 
 
Was hat bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem 
Versicherer und dem Versicherungsnehmer über die Art 
der Vorgangsweise oder die Erfolgsaussichten zu 
geschehen? 
(Schiedsgutachterverfahren) 
1. Der Versicherer hat binnen zwei Wochen nach 
Geltendmachung des Deckungsanspruches durch den 
Versicherungsnehmer und Erhalt der zur Prüfung dieses 
Anspruches notwendigen Unterlagen und Informationen 
dem Versicherungsnehmer gegenüber schriftlich den 
Versicherungsschutz grundsätzlich zu bestätigen oder 
begründet abzulehnen. 
Der Versicherer ist innerhalb der in Absatz 1 genannten 
Frist berechtigt, diese durch einseitige Erklärung um 
weitere zwei Wochen zu verlängern. 
2. Davon unabhängig hat der Versicherer das Recht, 
jederzeit Erhebungen über den mutmaßlichen Erfolg der 
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung anzustellen. 
Kommt er nach Prüfung des Sachverhaltes unter 
Berücksichtigung der Rechts- und Beweislage zum 
Ergebnis, 
2.1. dass hinreichende Aussicht besteht, in einem 

Verfahren im angestrebten Umfang zu obsiegen, hat 
er sich zur Übernahme aller Kosten nach Maßgabe 
des Artikel 6 (Versicherungsleistungen) bereit zu 
erklären; 

2.2. dass diese Aussicht auf Erfolg nicht hinreichend, d. h. 
ein Unterliegen in einem Verfahren wahrscheinlicher 
ist als ein Obsiegen, ist er berechtigt, die Übernahme 
der an die Gegenseite zu zahlenden Kosten 
abzulehnen; 

2.3. dass erfahrungsgemäß keine Aussicht auf Erfolg 
besteht, hat er das Recht, die Kostenübernahme zur 
Gänze abzulehnen. 

3. Für den Fall von Meinungsverschiedenheiten zwischen 
dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer über die 
Erfolgsaussichten der Rechtsverfolgung oder Rechtsver-
teidigung oder das Vorgehen zur Beilegung des Streit-
falles, für den Deckung begehrt wird, kann der Versiche-
rungsnehmer seinen Anspruch auf Versicherungsschutz 
durch Beantragung eines Schiedsgutachterverfahrens 
oder ohne Durchführung eines Schiedsgutachterverfah-
rens gemäß § 12 VersVG gerichtlich geltend machen. 

4. Die gänzliche oder teilweise Ablehnung der Kosten-
übernahme wegen nicht hinreichender oder fehlender 
Aussicht auf Erfolg oder sonstiger Meinungsverschie-
denheiten im Sinne des Pkt. 3. ist dem Versicherungs-
nehmer unter Bekanntgabe der Gründe und unter 
Hinweis auf die Möglichkeit eines Schiedsgutachter-
verfahrens gemäß Pkt. 5. schriftlich mitzuteilen. Die bis 
zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen Kosten sind vom 
Versicherer zu tragen, sofern die sonstigen Voraus-
setzungen des Versicherungsschutzes 
vorliegen. 
Unterlässt der Versicherer den Hinweis gemäß Abs. 1, gilt 
der Versicherungsschutz für die begehrte Maßnahme als 
anerkannt. 
5. Verlangt der Versicherungsnehmer die Durchführung 
eines Schiedsgutachterverfahrens, so muss er innerhalb 
von 14 Tagen nach Erhalt der (Teil-) Ablehnung des 
Versicherers unter gleichzeitiger Benennung eines 
Rechtsanwaltes die Einleitung des Schiedsgutachterver-
fahrens schriftlich beantragen. 
Der Versicherer hat nach Einlangen des Antrages 
innerhalb von 14 Tagen seinerseits einen Rechtsanwalt 
schriftlich namhaft zu machen und diesen mit der 
Einleitung des Schiedsgutachterverfahrens zu beauf-
tragen. 
Versicherungsnehmer und Versicherer dürfen nur solche 
Rechtsanwälte als Schiedsgutachter benennen, die im 
konkreten Streitfall noch nicht als Rechtsvertreter tätig 
waren. Bei Anwaltsgesellschaften schließt die 
Vertretungstätigkeit eines Anwalts alle anderen von der 
Nominierung als Schiedsgutachter aus. 
Kommen die beiden Rechtsanwälte zu einer einheitlichen 
Meinung, so sind Versicherer und Versicherungsnehmer 
an diese Entscheidung gebunden. 
Weicht diese Entscheidung jedoch von der wirklichen 
Sachlage erheblich ab, können Versicherungsnehmer 
oder Versicherer gemäß § 64 (2) VersVG diese 
Entscheidung gerichtlich anfechten. 
Treffen die beauftragten Rechtsanwälte innerhalb von 
vier Wochen keine oder keine übereinstimmende 
Entscheidung, kann der Versicherungsnehmer seinen 
Anspruch auf Versicherungsschutz gerichtlich geltend 
machen. 
6. Die Kosten des Schiedsgutachterverfahrens sind im 
Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen in diesem 
Verfahren vom Versicherer bzw. Versicherungsnehmer zu 
tragen, wobei die Kostentragungspflicht des Versiche-
rungsnehmers mit der Höhe seiner eigenen Anwalts-
kosten begrenzt ist. 
Kommt es zu keiner Einigung, trägt jede Seite die Kosten 
ihres Rechtsanwaltes. Diese Kosten teilen das Schicksal 
der Kosten eines allfälligen Deckungsprozesses.     
7. Im Falle der Inanspruchnahme eines Schiedsgut-
achterverfahrens wird die Frist des § 12 Abs. 3 VersVG 
bis zum Abschluss dieses Verfahrens, längstens jedoch 
für den Zeitraum von 2 Monaten gehemmt. 
 
Artikel 10 
Wer wählt den Rechtsvertreter aus, durch wen und 
wann wird dieser beauftragt und was hat bei 
Vorliegen einer Interessenkollision zu geschehen? 
1. Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, zu seiner 
Vertretung vor Gerichten oder Verwaltungsbehörden eine 
zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person 
(Rechtsanwalt, Notar etc.) frei zu wählen. Der Versiche-
rer ist verpflichtet, den Versicherungsnehmer auf sein 
Wahlrecht hinzuweisen, sobald dieser Versicherungs-
schutz für die Einleitung eines Gerichts oder verwaltungs-
behördlichen Verfahrens verlangt. 
2. Darüber hinaus kann der Versicherungsnehmer zur 
sonstigen Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen 
einen Rechtsanwalt frei wählen, wenn beim Versicherer 
eine Interessenkollision entstanden ist. 
Eine Interessenkollision liegt vor, wenn in einer Zivilsache 
ein Gegner auftritt, dem der Versicherer aufgrund eines 



anderen Versicherungsvertrages für dasselbe Ereignis den 
Versicherungsschutz bestätigt hat. 
Tritt eine Interessenkollision ein, hat der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer von diesem Sachverhalt unverzü-
glich Mitteilung zu machen und ihn auf sein Wahlrecht 
hinzuweisen. 
3. Das Wahlrecht nach Pkt. 1. und 2. bezieht sich nur auf 
Personen, die ihren Kanzleisitz am Ort des Gerichtes oder 
der Verwaltungsbehörde haben, die für das durchzu-
führende Verfahren in erster Instanz zuständig ist. Wenn 
am Ort dieses Gerichtes oder der Verwaltungsbehörde 
nicht mindestens vier solcher Personen ihren Kanzleisitz 
haben, erstreckt sich das Wahlrecht auf eine im Sprengel 
des zuständigen Landesgerichtes ansässige vertretungs-
befugte Person. 
4. Der Versicherer ist berechtigt einen Rechtsvertreter 
auszuwählen: 
4.1. wenn die versicherte außergerichtliche Wahrneh-

mung rechtlicher Interessen nicht durch den 
Versicherer selbst vorgenommen wird; 

4.2. wenn innerhalb von einem Monat vom Versiche-
rungsnehmer kein Rechtsvertreter namhaft gemacht 
wird, nachdem ihn der Versicherer auf sein Wahlrecht 
und die Folgen des Fristablaufes hingewiesen hat; 

4.3. in den Fällen des Art. 6.8.3. 
5. Der Versicherer ist verpflichtet, einen Rechtsvertreter 
auszuwählen, wenn der Versicherungsnehmer bei der 
Geltendmachung seines Deckungsanspruches keinen 
Rechtsvertreter namhaft macht und die sofortige 
Beauftragung eines Rechtsvertreters zur Wahrung der 
rechtlichen Interessen erforderlich ist. 
6. Die Beauftragung des Rechtsvertreters erfolgt durch 
den Versicherer im Namen und im Auftrag des 
Versicherungsnehmers  
6.1. im Strafverfahren, Verfahren wegen Entziehung der 

Lenkberechtigung, bei Vorliegen einer Interessen-
kollision sofort; 

6.2. in allen anderen Fällen nach Scheitern seiner 
außergerichtlichen Bemühungen (Art. 8.1.5.). 

7. In Fällen der Mediation ist der Versicherer berechtigt, 
den Mediator auszuwählen. 
8. Der Rechtsvertreter und der Mediator trägt dem 
Versicherungsnehmer gegenüber unmittelbar die 
Verantwortung für die Durchführung seines Auftrages. 
Eine diesbezügliche Haftung des Versicherers besteht 
nicht. Der Versicherer haftet aber für ein allfälliges 
Verschulden bei der Auswahl eines Rechtsvertreters. 
 
Artikel 11 
Wann können Versicherungsansprüche abgetreten 
oder verpfändet werden und wann gehen 
Ansprüche auf den Versicherer über? 
1. Versicherungsansprüche können erst abgetreten oder 
verpfändet werden, wenn sie dem Grunde und der Höhe 
nach endgültig festgestellt sind. 
2. Ansprüche des Versicherungsnehmers auf Erstattung 
von Beträgen, die der Versicherer für ihn geleistet hat, 
gehen mit ihrer Entstehung auf den Versicherer über. 
Bereits an den Versicherungsnehmer zurückgezahlte 
Beträge sind dem Versicherer zu erstatten. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Versicherer 
bei der Geltendmachung dieser Ansprüche zu unter-
stützen und ihm auf Verlangen eine Abtretungsurkunde 
auszustellen. 
3. Für die Verjährung von Ansprüchen aus dem 
Versicherungsvertrag und die Geltendmachung von 
Ansprüchen auf Leistung gilt § 12 VersVG.  
 
Artikel 12 
Wann beginnt der Versicherungsschutz? 
1. Der Versicherungsschutz beginnt mit dem in der 
Polizze genannten Zeitpunkt. Der Einwand, dass bis zur 
Zahlung der Erstprämie (§ 38 VersVG)  Leistungsfreiheit 
bestehe, ist ausgeschlossen. 
2. Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungs-
vertrag nicht für eine kürzere Zeit abgeschlossen ist, der 

Zeitraum eines Jahres, und zwar auch dann, wenn die 
Jahresprämie vertragsgemäß in Teilbeträgen zu 
entrichten ist. 
 
Artikel 13 
Unter welchen Voraussetzungen verlängert sich der 
Versicherungsvertrag oder endet er vorzeitig? 
1. Vertragsdauer 
Der Vertrag ist für die in der Polizze angegebene Zeit 
abgeschlossen 
2. Stillschweigende Verlängerung: 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung zugegangen ist. 
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass ein 
versichertes Risiko vor Ende der Vertragszeit weggefallen 
ist, wird auf seinen Antrag der Vertrag hinsichtlich dieses 
Risikos vorzeitig beendet. 
Fällt eines von mehreren versicherten Risiken weg, so 
bleibt der Vertrag in entsprechend eingeschränktem 
Umfang bestehen. 
Dem Versicherer gebührt die Prämie, die er hätte 
einheben können, wenn die Versicherung von vornherein 
nur bis zu diesem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu 
dem der Versicherer Kenntnis vom Risikowegfall erlangt. 
Der Versicherer ist berechtigt, die für die längere 
Vertragsdauer eingeräumten Prämiennachlässe (Dauerra-
batt) nachzuverrechnen. 
3. Im Zusammenhang mit dem Eintritt eines Versiche-
rungsfalles kann der Versicherungsvertrag unter 
folgenden Voraussetzungen gekündigt werden: 
3.1. Der Versicherungsnehmer kann kündigen, wenn der 
Versicherer 

– die Bestätigung des Versicherungsschutzes (Art. 
9.1.) verzögert hat, 

– die Ablehnung des Versicherungsschutzes (Art. 
9.1.) verspätet, ohne Begründung oder zu 
Unrecht ausgesprochen hat, 

– die Ablehnung der Kostenübernahme gemäß Art. 
9.4. ohne Angabe von Gründen und/oder ohne 
Hinweis auf die Möglichkeit eines 
Schiedsgutachterverfahrens ausgesprochen hat. 

Die Kündigung ist innerhalb eines Monats vorzunehmen 
– nach Ablauf der Frist für die Bestätigung 

und/oder Ablehnung des Versicherungsschutzes 
(Art. 9.1.), 

– nach Zugang der unbegründeten oder 
ungerechtfertigten Ablehnung des  
Versicherungsschutzes bzw. nach Zugang der 
Ablehnung der Kostenübernahme ohne 
Begründung und/oder Rechtsbelehrung, 

– nach Rechtskraft des stattgebenden Urteils im 
Falle einer Deckungsklage. 

Die Kündigung kann mit sofortiger Wirkung oder zum 
Ende der laufenden Versicherungsperiode erfolgen. 
Dem Versicherer gebührt die auf die abgelaufene 
Versicherungszeit entfallende anteilige Prämie. Der 
Versicherer verzichtet darauf, die für die längere 
Vertragsdauer eingeräumten Prämiennachlässe (Dauerra-
batt) nachzuverrechnen. 
3.2. Der Versicherer kann zum Schutz der Versicher-
tengemeinschaft vor überdurchschnittlicher oder 
ungerechtfertigter Inanspruchnahme der Versicherung 
kündigen, wenn 

– er den Versicherungsschutz bestätigt oder eine 
Leistung erbracht hat, 

– der Versicherungsnehmer einen Anspruch 
arglistig oder mutwillig erhoben hat, 

– der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt 
hat. 

Die Kündigung ist innerhalb eines Monats vorzunehmen 
– nach Bestätigung des Versicherungsschutzes, 
– nach Erbringung einer Versicherungsleistung, 



– nach Kenntnis der Arglistigkeit, der Mutwilligkeit, 
des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit. 

Die Kündigung kann grundsätzlich nur unter Einhaltung 
einer einmonatigen Kündigungsfrist erfolgen. Falls der 
Versicherungsnehmer einen Anspruch arglistig erhoben 
hat, kann der Versicherer mit sofortiger Wirkung 
kündigen. 
Dem Versicherer gebührt die auf die abgelaufene Ver-
sicherungszeit entfallende anteilige Prämie. Der Versiche-
rer verzichtet darauf, die für die längere Vertragsdauer 
eingeräumten Prämiennachlässe (Dauerrabatt) nachzu-
verrechnen. 
4. Erlangt der Versicherer Kenntnis von der Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des 
Versicherungsnehmers, kann er den Versicherungsvertrag 
innerhalb eines Monats ab Kenntnis mit einer Frist von 
einem Monat kündigen. 
5. Hat der Versicherer mit Rücksicht auf die vereinbarte 
Vertragsdauer eine Ermäßigung der Prämie gewährt, so 
kann er bei einer vorzeitigen Auflösung des Vertrages die 
Nachzahlung des Betrages fordern, um den die Prämie 
höher bemessen worden wäre, während dessen er 
tatsächlich bestanden hat. Wird der Versicherungsvertrag 
nach Eintritt eines Versicherungsfalles durch den 
Versicherer gemäß Pkt. 3 gekündigt, kann eine solche 
Nachzahlung nicht gefordert werden. 
 
Artikel 14 
Zuständiges Gericht (Anzuwendendes Recht) 
1. Klagen gegen den Versicherer. 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 
 
2. Klagen gegen den Versicherungsnehmer bzw.  
      Versicherten. 
Ist der Versicherungsnehmer bzw. Versicherte eine 
natürliche Person, müssen Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben 
werden, das für einen solchen, den Ort seines 
gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der 
Versicherungsnehmer bzw. Versicherte eine juristische 
Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach 
dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungs-
nehmers bzw. des Versicherten. Das Gleiche gilt, wenn 
der Versicherungsnehmer bzw. Versicherte eine Offenen 
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partner-
gesellschaft ist. 
 
3. Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsneh-
mers bzw. Versicherten. 
Ist der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des 
Versicherungsnehmers bzw. Versicherten zum Zeitpunkt 
der Klagserhebung nicht bekannt, bestimmt sich die 
gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer 
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 
Versicherungsvertrag zuständige Niederlassung. 
 
4. Für diesen Vertrag gilt österreichisches Recht. 
 
Artikel 15 
In welcher Form sind Erklärungen abzugeben? 
1.  
Für Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers 
an den Versicherer ist Schriftform erforderlich. 
2.  
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für 
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer 
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer 
bekannte Anschrift. Die Erklärung wird zu dem Zeitpunkt 
wirksam, zu dem sie ohne die Anschriftenänderung bei 

regelmäßiger Beförderung dem Versicherungsnehmer 
zugegangen sein würde. 
3.  
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen 
Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer 
Verlegung der gewerblichen Niederlassung die 
Bestimmungen des Punkt 2 entsprechende Anwendung. 
 
 
Artikel 16 
Fahrzeug-Rechtsschutz  
(Schadenersatz-, Herausgabe-, Straf- und 
Führerschein-Rechtsschutz und Fahrzeug-Vertrags-
Rechtsschutz) 
 
1 .Wer ist in welcher Eigenschaft versichert? 
Versicherungsschutz besteht für das in der Polizze 
bezeichnete Wassersportfahrzeug sowie dessen 
Anhänger/Bootstrailer, auch wenn diese nicht auf den 
Versicherungsnehmer zugelassen sind. Der 
Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle Personen in 
ihrer Eigenschaft als Eigentümer, Halter, berechtigte 
Schiffsführer oder berechtigte Insassen dieser 
Wassersportfahrzeuge. 
 
2. Was ist versichert? 
Der Versicherungsschutz umfasst 
 
2.1. Schadenersatz- und Herausgabe-Rechtsschutz 
für die Geltendmachung von 
2.1.1.  

Ansprüchen aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts 
wegen eines erlittenen Schadens, soweit diese aus 
der bestimmungsgemäßen Verwendung des 
versicherten 
Wassersportfahrzeuges  entstehen; 

2.1.2.  
dinglichen Herausgabeansprüchen, die versicherte 
Wassersportfahrzeuge und Zubehör betreffen, 
welche nicht betrieblich genutzt werden; 

Kein Versicherungsschutz besteht für die Geltendma-
chung von Ansprüchen aus schuldrechtlichen Verträgen 
sowie die Geltendmachung von Ansprüchen wegen reiner 
Vermögensschäden, die aus der Verletzung gesetzlicher 
oder vertraglicher Pflichten entstehen und über das 
Erfüllungsinteresse hinausgehen oder aus der Verletzung 
vorvertraglicher Pflichten entstehen (versicherbar in Pkt. 
2.4.). 
 
2.2. Straf-Rechtsschutz 
für die Verteidigung in Strafverfahren vor Gerichten oder 
Verwaltungsbehörden wegen eines Verkehrsunfalles oder 
der Übertretung von Verkehrsvorschriften. 
Unter Verkehrsvorschriften sind die im Zusammenhang 
mit der Haltung und bestimmungsgemäßen Verwendung 
des Wassersportfahrzeuges geltenden Rechtsnormen zu 
verstehen. 
2.2.1. Für die Verteidigung in Strafverfahren vor 

Gerichten besteht Versicherungsschutz bei Anklage 
wegen strafbarer Handlungen und Unterlassungen, 
abweichend von Art. 7.2.2.5., unabhängig von der 
Verschuldensform. Wird rechtskräftig festgestellt, 
dass der Versicherungsnehmer vorsätzlich gehandelt 
hat, ist er verpflichtet, dem Versicherer die Kosten 
zu erstatten, die dieser für die Verteidigung wegen 
des Vorwurfs eines vorsätzlichen Verhaltens 
getragen hat. 

2.2.2. Ermittlungs-Straf-Rechtsschutz 
Für die Verteidigung in Verfahren vor der 
Anklageerhebung (Ermittlungsverfahren) besteht 
Versicherungsschutz ab der ersten Ermittlungs- oder 
Verfolgungshandlung gegen den 
Versicherungsnehmer. 
Der Versicherer übernimmt in diesen Fällen die 
Kosten für 



- Beratung vor und Beistandsleistung bei der 
Vernehmung als Beschuldigter, 

- Akteneinsicht und Beweisanträge bzw. eine 
schriftliche oder mündliche (Firmen-) 
Stellungnahme, 

- Einsprüche wegen Rechtsverletzungen im 
Ermittlungsverfahren, 

- Rechtsmittel gegen Gerichtsbeschlüsse 1. Instanz 
inkl. Haftbeschwerden, 

- die Teilnahme an Hausdurchsuchungen und 
gerichtlichen Beweisaufnahmen, 

- sowie in Abstimmung mit dem Versicherer die 
Kosten sonstiger notwendiger 
Verteidigungsmaßnahmen wie beispielsweise die 
Kosten eines Privatgutachters. 

Die Leistungen sind mit insgesamt 5 % der 
Versicherungssumme limitiert. 
2.2.3.  

Bei staatsanwaltlichen Diversionsmaßnahmen in 
Zusammenhang mit einer Havarie besteht 
Versicherungsschutz für die Beratungs- und 
Vertretungshandlungen sowie einen allfälligen 
Pauschalkostenersatz bis 0,5 Prozent der 
Versicherungssumme. 
Versicherungsschutz besteht ab dem Zeitpunkt der 
Mitteilung des Staatsanwaltes über die Möglichkeit 
einer Diversionsmaßnahme oder ab dem Zeitpunkt 
der Kontaktaufnahme durch einen Konfliktregler in 
Fällen des außergerichtlichen Tatausgleiches. 
Werden dem Versicherungsnehmer Gebühren eines 
vom Staatsanwalt beigezogenen Sachverständigen 
oder Dolmetschers auferlegt, erhöht sich das 
Kostenlimit auf 1 Prozent der Versicherungssumme. 

2.2.4.  
In Verwaltungsstrafverfahren besteht Versicherungs-
schutz nur dann, wenn mit Strafverfügung eine 
Freiheitsstrafe (nicht Ersatzfreiheitsstrafe) oder eine 
Geldstrafe von mehr als 0,13 Prozent der 
Versicherungssumme festgesetzt wird. Werden in 
einer Strafverfügung mehrere Geldstrafen 
verhängt, besteht Versicherungsschutz für das 
gesamte Verfahren, wenn zumindest eine Geldstrafe 
von mehr als 0,13 Prozent der Versicherungssumme 
festgesetzt wird. 
Kommt es ohne Erlassung einer Strafverfügung zur 
Einleitung eines ordentlichen Verfahrens, besteht 
Versicherungsschutz nur für eine Kommission und 
einen Schriftsatz. Für darüber hinausgehende 
Maßnahmen besteht Versicherungsschutz nur, wenn 
das Verfahren vor Erlassung eines Bescheides 
eingestellt oder wenn mit Bescheid eine Strafe 
gemäß Abs.1 festgesetzt wird. 
Unabhängig von der Höhe der Geldstrafe besteht 
Versicherungsschutz bei Verwaltungsstrafverfahren, 
nach Havarien sowie bei Delikten, die eine 
Vormerkung im örtlichen Führerscheinregister oder 
den Entzug der Lenkerberechtigung bewirken. 
Die Verletzung von Verkehrsvorschriften fällt 
unabhängig von der Verschuldensform und 
unabhängig vom Ausgang des Verfahrens unter den  
Versicherungsschutz. 

 
2.3. Führerschein-Rechtsschutz 
für die Vertretung im Verfahren wegen Entziehung oder 
Einschränkung des Befähigungsausweises oder bei 
Androhung der Entziehung des Befähigungsausweises, 
wenn das Verfahren im Zusammenhang mit einer Havarie 
oder einer Übertretung von schifffahrtsrechtlichen 
Vorschriften eingeleitet wurde. 
In diesen Fällen umfasst der Versicherungsschutz auch 
die Vertretung im Verfahren zur Wiederausfolgung des 
Befähigungsausweises. 
Sind sonstige Berechtigungen zum Führen von  
Wassersportfahrzeugen Gegenstand derartiger Verfahren, 
gelten diese Bestimmungen sinngemäß. 
 

2.4. Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz 
Der Versicherungsschutz umfasst auch die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen aus schuldrechtlichen Verträgen 
(einschl. Versicherungsverträgen), die versicherte 
Wassersportfahrzeuge sowie Anhänger/Bootstrailer 
einschließlich Ersatzteile und Zubehör betreffen. Der 
Versicherungsschutz umfasst auch die Geltendmachung 
von Ansprüchen des Versicherungsnehmers als 
Bezugsberechtigter von Insassenunfall-
Versicherungsverträgen. 
Als Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus 
schuldrechtlichen Verträgen gilt auch die 
Geltendmachung und Abwehr von Ansprüchen wegen 
reiner Vermögensschäden, die aus der Verletzung 
gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten entstehen und 
über das Erfüllungsinteresse hinausgehen, oder aus der 
Verletzung vorvertraglicher Pflichten entstehen. 
Versicherungsschutz besteht ferner für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen aus Verträgen über die 
Veräußerung des aus dem Versicherungsschutz 
ausscheidenden Wassersportfahrzeuges, sofern der 
Versicherungsfall innerhalb von sechs Monaten ab 
Kündigung des Vertrages hinsichtlich dieses Risikos 
eintritt. 
Wird ein nach Abs.1 versichertes Fahrzeug veräußert 
oder fällt es auf sonstige Weise weg, besteht 
Versicherungsschutz für das Fahrzeug, das an die Stelle 
des bisher versicherten Fahrzeuges tritt (Folgefahrzeug), 
solange zwischen dem wegen Veräußerung bzw. Wegfalls 
aufgehobenen Vorvertrag und dem Neuabschluß für das 
Ersatzfahrzeug ein Teitraum von nicht mehr als neun 
Monaten besteht. Der Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz 
erstreckt sich in diesen Fällen auf den Vertrag, der dem 
tatsächlichen oder beabsichtigten Erwerb des 
Folgefahrzeuges zugrunde liegt. 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist gilt: 
Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des 
Fahrzeuges ist dem Versicherer innerhalb von zwei 
Monaten anzuzeigen und das Folgefahrzeug zu 
bezeichnen. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheiten ist 
der Versicherer nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen (insbesondere §§ 6, 62 VersVG) von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. 
Wird das Folgefahrzeug bereits vor Veräußerung des 
versicherten Fahrzeuges erworben, bleibt dieses bis zu 
seiner Veräußerung, längstens jedoch bis zu einem Monat 
nach dem Erwerb des Folgefahrzeuges, ohne zusätzliche 
Prämie mitversichert. Bei Erwerb eines Fahrzeuges 
innerhalb eines Monats nach der Veräußerung des 
versicherten Fahrzeuges wird vermutet, dass es sich um 
ein Folgefahrzeug handelt. 
 
2.5. Erweiterte Deckung zu 2.1. bis 2.3. 
Im Zusammenhang mit der Geltendmachung von 
Schadenersatzansprüchen oder einem Strafverfahren 
nach einer Havarie sowie im Verfahren wegen Entziehung 
des Befähigungsnachweises umfasst der Versicherungs-
schutz auch die Kosten für Verfassungs- und Verwal-
tungsgerichtshofbeschwerden. 
 
3. Was ist nicht versichert? 
Im Fahrzeug-Rechtsschutz besteht – neben den in Art. 7 
genannten Fällen – kein Versicherungsschutz für 

– die Beteiligung an motorsportlichen Wettbewerben 
(auch Wertungsfahrten und Rallyes) und den 
dazugehörenden Trainingsfahrten; 

– die Verteidigung wegen des Vorwurfs der 
vorsätzlichen Verletzung einer Verkehrsvorschrift, 
wenn diese Verletzung zum Zwecke der Erzielung 
eines kommerziellen Vorteils begangen wurde; 

– die Verteidigung in Verfahren gemäß Pkt. 2.2.1. 
bei Anklage wegen vorsätzlicher Begehung einer 
Handlung oder Unterlassung, wenn eine 
gerichtliche Diversionsmaßnahme ergriffen wird; 

 



– die Interessenwahrnehmung im Führerschein-
Rechtsschutz, wenn das Verfahren wegen 
fehlender geistiger oder körperlicher Eignung 
eingeleitet wurde; 

– die Interessenwahrnehmung zwischen 
Miteigentümern im Schadenersatz- und 
Herausgabe-Rechtsschutz (Pkt. 2.1.). 

 
4. Wann entfällt der Versicherungsschutz? 
4.1.  
Als Obliegenheiten, deren Verletzung die Leistungsfreiheit 
des Versicherers bewirkt, gelten, 
4.1.1.  

dass der Schiffsführer die behördliche Befugnis 
besitzt, das Fahrzeug zu lenken; 

4.1.2  
dass der Schiffsführer sich im Zeitpunkt des Ver-
sicherungsfalles nicht in einem durch Alkohol, 
Suchtgift oder Medikamentenmissbrauch beeinträch-
tigten Zustand befindet und dass er seiner gesetz-
lichen Verpflichtung entspricht, seine Atemluft auf 
Alkohol untersuchen, sich einem Arzt vorführen, sich 
untersuchen oder sich Blut abnehmen zu lassen; 

4.1.3.  
dass der Schiffsführer nach einem Verkehrsunfall sei-
nen gesetzlichen Verständigungs- oder Hilfeleistungs-
pflichten entspricht. 
Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem 
Versicherungsnehmer und den mitversicherten 
Personen bestehen, soweit diese die Verletzung 
dieser Obliegenheiten weder kannten noch kennen 
mussten. 

4.2.  
Leistungsfreiheit wegen Verletzung der Obliegenheiten 
nach den Pkt. 4.1.2. und 4.1.3. besteht nur dann, wenn 
der angeführte Umstand im Spruch oder in der 
Begründung einer im Zusammenhang mit dem Versiche-
rungsfall ergangenen rechtskräftigen Entscheidung eines 
Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde festgestellt 
worden ist. 
Vom Versicherer erbrachte Leistungen sind zurück-
zuzahlen. 
 
 
Verhalten im Schadenfall 
 
Was tun im Schadenfall? 
 
Was Sie im Schadenfall beachten müssen: 
Schadenanzeige 
Senden Sie bitte Ihre Schadenanzeige direkt nach Eintritt 
des Versicherungsfalles  an 
PANTAENIUS Yachtversicherungen GmbH 
Am Heumarkt 7 
A-1030 Wien 
info@wien.pantaenius.com 
Telefon +43 1 710 9 222 
Telefax +43 1 710 9 222 13 
Geben Sie eine detaillierte Sachverhaltsschilderung. Nach 
Eingang der Schadenmeldung werden wir uns 
unverzüglich melden. 
 
Rechtsanwaltsbeauftragung 
Ihre Interessen werden durch einen Rechtsanwalt 
wahrgenommen. Es besteht freie Anwaltswahl. Näheres 
zur örtlichen Begrenzung des Wahlrechtes ergibt sich aus 
Art. 10 Pkt. 3 PYRB. Der Rechtsanwalt wird vom 
Versicherer in Ihrem Namen beauftragt. Wenn Sie sich im 
Rahmen Ihres Wahlrechtes nach einem Versicherungsfall 
sofort unmittelbar mit einem Rechtsanwalt in Verbindung 
setzen wollen, sind wir damit einverstanden. 
Voraussetzung ist jedoch, dass Sie oder Ihr Rechtsanwalt 
PANTAENIUS hierüber anschließend unverzüglich 
benachrichtigen. Wollen Sie sicher gehen, ob in Ihrem 
Fall Versicherungsschutz besteht, empfehlen wir, dieses 
vor der Beauftragung des Rechtsanwaltes  abzustimmen. 

Kostenrechnungen 
Schicken Sie uns Rechnungen von Rechtsanwälten, 
Gerichten und Verwaltungsbehörden sowie 
Exekutionstitel, die Ihnen zugehen, unverzüglich zu. Die 
Rechtsanwaltskosten werden vom Versicherer direkt an 
den Anwalt überwiesen. Wenn kurze Fristen einzuhalten 
sind, möchten wir Sie bitten, evtl. sofort fällige Gerichts- 
und Rechtsanwaltskosten vorzustrecken. Den auf den 
Versicherer entfallenden Betrag werden wir umgehend 
erstatten. 
 
Haftpflichtansprüche 
Wenn bei einer Havarie der Gegner 
Schadenersatzansprüche gegen Sie geltend macht, teilen 
Sie dies bitte unverzüglich Ihrer eigenen Boots-
Haftpflicht-Versicherung mit. 
Für die Abwehr unbegründeter Ansprüche ist nicht der 
Rechtsschutz-Versicherer, sondern der Boots-Haftpflicht-
Versicherer zuständig. Dies gilt auch dann, wenn der 
Gegner in einem von Ihnen angestrengten 
Schadenersatz-Prozess wegen seiner angeblichen 
Ersatzansprüche Kompensandoeinwendungen erhebt. 
 
 
PANTAENIUS Yachtversicherungen GmbH 
Am Heumarkt 7 
A-1030 Wien 


